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I  Vorwort 

Mit der vorliegenden Arbeit will die Sektion Bern einen Beitrag zur Klärung der Frage leisten, ob die Pfle-

genden im Kanton Bern im Einreihungsplan tatsächlich zu tief eingestuft sind, wie unser Verband - 

ebenso wie andere Organisationen - moniert. 

In Ergänzung zur Studie „Lohnungleichheiten und berufliche Segregation bei Absolvent/innen von Fach-

hochschulen und höheren Fachschulen der Pflege- und MTT Berufe“ von Barbara Zimmermann
1
, welche 

der SBK Bern zusammen mit anderen Berufs- und Personalverbänden im Gesundheitswesen des Kan-

tons Bern 2012 durchführen liess, will der SBK Bern die Lohnfrage in der Pflege vertiefen. Zusätzlich zum 

Ergebnis, dass die Pflege zu tief eingereiht ist, soll eruiert werden, welche Einreihung korrekt wäre. 

Wir haben die Studie selbst an die Hand genommen, nachdem die politischen Vorstösse von Grossrätin 

und SBK-Beauftragter Irène Marti Anliker vom Grossen Rat zurückgewiesen wurden.
2
 

Ich danke den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Sonja Bezzola, Dimitrina Dimova, Kathrin Hauser, Pia 

Hirsbrunner und Ursula Lädrach für die Mitarbeit in der Projektgruppe, den Vorstandsmitgliedern und den 

Mitarbeitenden des Bereichs Sozialpartnerpolitik, Sabine Weber und Tamara Bütikofer, für ihre ergän-

zenden Kommentare, Karin Petersen für die Schlussredaktion und die Logistik. Christian Katz danke ich 

für die kompetente und anregende Führung der Analyse-Workshops. 

 

II  Ausgangslage 

Die Gesundheitskosten sind hoch und steigen weiter. Zum einen erreichen die Menschen ein höheres 

Alter, zum anderen werden Medizin und Technik stetig weiter entwickelt. Die ökonomisch geleiteten 

Reformen der letzten Jahre können das Kostenwachstum nicht aufhalten. Ebenso wenig kann es die 

Bildungsreform der Gesundheitsberufe, welche im Sekundarstufenbereich neue Berufe geschaffen hat 

und mehr und kostengünstigeres Personal hervorbringen sollte. Im Zuge der aktuellen Wirtschaftskrise 

muss davon ausgegangen werden, dass die finanziellen Ressourcen auf Bundes- und Kantonsebene in 

absehbarer Zeit nicht grösser werden.  

Im Diskurs über mögliche Sparmassnahmen hat ein Argument Bestand: Die Personalkosten gewichten 

bei den Gesundheitskosten am meisten. Dabei macht das Pflegepersonal den grössten Anteil aus. 

Sparmassnahmen sind im Personalbereich am wirksamsten.  

Was geschieht aber, wenn das Pflegepersonal fehlt, insbesondere gut qualifiziertes, das den steigenden 

Anforderungen genügt? Wie lässt sich eine annehmbare Versorgungsqualität aufrechterhalten, wenn zu 

die Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und die verbleibenden Ausgebildeten wegen übermässiger 

Dauerbelastung und unbefriedigenden Anstellungsbedingungen den Beruf aufgeben?  

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) prognostizierte 2009 einen Mehrbedarf von 

25'000 Pflegenden für das Jahr 2020
3
.  

                                            
1
  Zimmermann, B. (2012). Lohnungleichheiten und berufliche Segregation bei Absolvent/innen von Fachhochschulen und 

höheren Fachschulen der Pflege- und MTT-Berufe. Schlussbericht. Universität Fribourg, Philosophische Fakultät, Departement 
für Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit. Fribourg 

2  Motion Marti Anliker, Bern (SP-JUSO).30.03.2009. Pflegequalität im Kanton Bern 

Interpellation Marti Anliker (Bern, SP).23.11.2011. Sind diplomierte Pflegefachleute im kantonalen und interkantonalen 
Vergleich angemessen entlöhnt? 

3  Jaccard Ruedin, H; Weaver, F.; Roth, M.; Widmer, R. (2009). Personnel de santé en suisse – Etat des lieux et perspectives 
jusqu’en 2020. Document de traval 35. Observatoire suisse de la santé. Neuchâtel. www.obsan.ch. 
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Interessanterweise hat der Personalmangel bisher keinen Einfluss auf die Höhe der Löhne wie etwa in 

den Wirtschaftsberufen
4
. Dies zeigt die oben erwähnte Studie von Barbara Zimmermann.  

Selbstverständlich ist die Höhe des Gehalts nicht allein ausschlaggebend für die Attraktivität eines Beru-

fes. Pflege als Beruf ist seit jeher attraktiv durch die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, die Arbeit mit und für 

Menschen, die grosse Palette an Fachbereichen oder Spezialisierungen und vielfältige Wiedereinstiegs-

möglichkeiten nach beruflichen Pausen.
5
 

Dennoch drängt sich die Frage nach dem Lohn in der Pflege auf. Historisch wird der Lohn der Pflegen-

den einerseits in den Zusammenhang mit Ordenspflege zu Gottes Lohn gestellt, anderseits mit dem 

sogenannten Frauenlohn, welcher keiner Familie, sondern nur der ledigen Frau genügen musste. Erst in 

den 1980er Jahren, zu einer Zeit grossen Pflegendenmangels im Zuge der rasanten Entwicklung des 

Spitalwesens, wurden die Löhne der Pflegenden angehoben und neue, weniger qualifizierte Berufs-

kategorien entwickelt (FaSRK, später Pflegerin). Mitte der 1990er Jahre wurden die damals bestehenden 

Pflegefunktionen im Kanton Bern in das Lohnsystem BERESUB eingereiht, s. unten. Allerdings war 

schon damals klar, dass die Einreihung aufgrund des Spardrucks im Kanton eher tief ausfiel. Seither sind 

infolge der oben erwähnten Entwicklung von Medizin, Therapie und Technik nicht nur die Anforderungen 

an die Pflegenden weiter gewachsen. Es hat auch eine Bildungsreform der Gesundheitsberufe stattge-

funden, die neue Berufe auf der Sekundarstufe II (Fachangestellte Gesundheit und Fachangestellte 

Soziales) und eine Neupositionierung der altrechtlichen Ausbildungen auf Tertiärstufe A und B mit sich 

brachte.  

 

III  Stand des Wissens 

Es bestehen nur wenige Studien zur Entlöhnung des Pflegepersonals. Im Folgenden werden relevante 

Ergebnisse der Studie Zimmermann sowie der Studie Schär Moser und Künzi (s. unten) zusammen-

gefasst. 

Zimmermann untersuchte in ihrer Studie die folgenden Fragen:  

 Einstufung der Pflege-, der medizinisch-technischen und der medizinisch-therapeutischen Berufe 
in der Lohnskala des Kantons Bern 

 Einstiegslöhne in der Praxis mit der Frage, ob die Tertiarisierung der Ausbildungen zu höheren 
Löhnen führt 

 die Höhe der Segregation bei Hochschulabsolventinnen 

 die Höhe der Löhne der Pflege- und MTT-Berufe im Vergleich zu anderen Berufen mit ähnlichem 
Ausbildungsniveau sowie die Faktoren, welche den Lohn beeinflussen. 

Sie kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

 Die Pflege und die MTT-Berufe sind in der Gehaltsordnung des Kantons Bern im Vergleich zu 
Berufen mit einem äquivalenten Ausbildungsniveau eher tief eingestuft. 

 Die Einstiegslöhne von Absolventinnen von Ausbildungen nach alter und neuer Bildungssyste-
matik sind gleich.  

                                            
4 A.a.O. S.32 
5  Dätwyler, B., Baillod, J. (1995). Mit-Leidenschaft. Krankenschwestern sprechen über ihren Beruf. Huber, Bern, Göttingen, 

Toronto, Seattle 
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 FachhochschulabsolventInnen werden in dieselbe Gehaltsklasse eingereiht wie HF-Absol-

vent/innen, aber ohne Einstiegsstufe. Beispiel: HF Pflege GK 15/-4, FH Pflege GK 15/0.
6
 

 Im Vergleich mit den Löhnen im Kanton Zürich verdienen die AbsolventInnen der Fachhoch-
schule im Kanton Bern weniger. Die altrechtlich und an der höheren Fachschule Ausgebildeten 

verdienen dagegen eher mehr als im Kanton Zürich.
7
 

 Die AbsolventInnen von Ausbildungen im Gesundheitswesem verdienen signifikant weniger als in 
Wirtschafts- und technischen Wissenschaften Ausgebildete, aber auch weniger als Angehörige 

anderer sozialer Berufe, zum Beispiel Sozialarbeit oder Lehrerberuf.
8
 

 Frauen verdienen insgesamt weniger als Männer. 

 Das Alter und die Verantwortung für Kinder haben den grössten positiven Einfluss auf das 

Einkommen.
9
 

Schär Moser und Künzi
10

 untersuchten im Rahmen der VAP-Studie 2002 die Arbeitssituation im Pflege-

bereich. Sie stellten fest, dass die meisten Institutionen ihr Personal nach dem Gehaltssystem 

BEREBE/BERESUB
11

 entlöhnten und dass sich die Löhne je nach Funktion und Institution stark unter-

schieden. Personen mit Leitungsfunktion und Angestellte in psychiatrischen Kliniken verdienten am 

meisten, Personal ohne spezifische Ausbildung und in Langzeitinstitutionen am wenigsten.
12

  

Gemäss Zimmermann müssten in weiteren Studien Lohnerhebungen beim Berufseinstieg, nach 3, 5, und 

10 Jahren vorgenommen werden, damit die Bildungsrendite berechnet werden könnte, das heisst ob und 

ab wann sich eine höhere Ausbildung finanziell lohnt. Im Weiteren sollten die relativ tiefen Löhne der 

Pflege- und MTT-Berufe im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel verfolgt und analysiert werden.
13

 

 

IV  Ziel der Studie und Fragestellung 

Als Berufsverband mit dem doppelten, statutarisch festgelegten Auftrag, erstens für die professionelle 

Pflegeversorgung der Bevölkerung und zweitens für angemessene Rahmenbedingungen der Pflegenden 

politische Verantwortung zu übernehmen, ist der SBK Bern verpflichtet, angemessene Löhne für die 

Pflegenden einzufordern. Dies um so mehr, als der Mangel an Pflegenden in absehbarer Zeit bedrohliche 

Ausmasse annehmen wird.  

Der SBK Bern setzt sich intensiv mit der Lohnfrage seiner Mitglieder auseinander. In den jährlichen GAV-

Verhandlungen sowie den sozialpartnerschaftlichen Gesprächen mit Institutionen, welche keinem GAV 

angeschlossen sind, ringen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite darum, für beide Seiten akzeptable 

Lohnmassnahmen zu finden. In der Rechtsberatung werden die Mitglieder ermutigt, ihren Lohnanspruch 

gemäss den kantonalen Vorgaben auszuhandeln.  

  

                                            
6  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S.20 
7  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S. 27 
8  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S.31 
9  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S. 33 
10  Künzi, K.; Schär Moser, M. (2002). Die Arbeitssituation im Pflegebereich im Kanton Bern. Untersuchung im Rahmen des 

Projekts „Verbesserungen der Arbeitssituation im Pflegebereich (VAP)“. Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) 
und Büro für arbeits- und organisationspsycholgische Forschung und Beratung (büro a&o). Bern 

11  BEREBE: Gehaltssystem des Kantons Bern. BERESUB: Lohnsystem für den subventionierten Bereich, entwickelt aus dem 
Gehaltssystem des kantonalen Personalgesetzes 

12  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S. 9 
13  Vgl. Zimmermann, a.a.O., S.39 
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Die vorliegende Studie will die Einreihung der Pflegefunktionen im Gehaltssystem des Kantons Bern wis-

senschaftlich überprüfen und damit die Begründung für die Lohnforderungen des Berufsverbandes lie-

fern. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass das Diplom „Pflegefachfrau/-mann“ sowohl 

an der Höheren Fachschule als auch an der Fachhochschule erworben werden kann. Weil im Kanton 

Bern für die Planzahl von 550 Auszubildenden per annum das Verhältnis 90% zu 10% angestrebt wird, 

soll unsere Bewertung der Funktion „diplomierte Pflegefachfrau/-mann“ grundsätzlich auf die Ausbildung 

auf der Stufe der Höheren Fachschule abgestützt werden. Es wird aber ebenfalls die Funktion „diplo-

mierte Pflegefachfrau/-mann FH“ bewertet, damit wir mögliche Konsequenzen betreffend Einreihungs-

forderungen ziehen können. 

 

 
 



  

 

 

 7  

V  Arbeitswissenschaftliche Überprüfung der Einstufungen von Pflegefunktionen 
im Einreihungsplan des Kantons Bern 

Dr. Christian P. Katz, Katz und Baitsch Partner für Salärsysteme, CH-6333 Hünenberg See  

 

1. Fragestellung und Legitimation 

Der SBK Bern beauftragt mich mit der Überprüfung der Einstufungen von Pflegefunktionen im Einrei-

hungsplan des Kantons Bern. Die Auftraggeberin vermutet, dass solche Funktionen vergleichsweise zu 

tief eingestuft sind und möchte dies durch eine arbeitswissenschaftliche Analyse überprüfen lassen. 

Dabei steht nicht in erster Linie die Kantonsverwaltung als Arbeitgeberin im Fokus des Interesses, son-

dern vielmehr die sehr zahlreichen, im Kanton Bern angesiedelten Institutionen verschiedenster Träger-

schaften, die sich bezüglich Entlohnung ihrer Krankenpflegefunktionen am Einreihungsplan der Kanto-

nalen Verwaltung orientieren. Es soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass selbst 

Vertreter/innen der Personalabteilung der Verwaltung des Kantons Bern gegenüber dem SBK Bern ein-

räumen, dass einzelne Krankenpflegefunktionen im kantonalen Einreihungsplan tendenziell zu tief einge-

stuft seien. 

Im Folgenden werden in kursiver Schrift Kommentare der Auftraggeberin (SBK Sektion Bern) eingefügt. 

Diese dienen der Erläuterung meiner Analysen aus der Sicht des Berufsverbandes. 

Als Ende der 1980er-Jahre verschiedene Gerichte in der Schweiz erstmals mit Lohnklagen konfrontiert 

waren, wurde ich zusammen mit Prof. Dr. Christof Baitsch, die wir damals beide am Institut für Arbeits-

psychologie der ETH Zürich als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig waren, mehrmals beauftragt, arbeits-

wissenschaftliche Gutachten zu verfassen. Es ging dabei jeweils - unter anderem - um die Frage, wie der 

im damaligen Gleichstellungsartikel (heute Gleichstellungsgesetz, GIG) verankerte Grundsatz 'Gleicher 

Lohn für gleichwertige Arbeit' überprüft und sichergestellt werden kann. Relevant für diese Überprüfung 

sind die Anforderungen und Belastungen der zur Diskussion stehenden Tätigkeiten. Diese arbeitswissen-

schaftlichen Kriterien müssen mit geeigneten Methoden erfasst werden. Die verschiedenen Funktionen 

werden sodann bezüglich der erfassten Kriterien miteinander verglichen, was zur Beurteilung der Wertig-

keit im Sinne des Gleichstellungsgesetzes führt. 

Im Zusammenhang mit diesen Gutachten hatten wir verschiedene Funktionsbewertungssysteme im Hin-

blick auf ihr Geschlechtsdiskriminierungspotenzial zu untersuchen. Unter anderem handelte es sich dabei 

auch um die sogenannte Vereinfachte Funktionsanalyse (VFA), die in der Berner Kantonalverwaltung für 

die Zuordnung der verschiedenen Funktionen in die Gehaltsklassen verwendet wird. Wir konnten nach-

weisen, dass die VFA konzeptionelle methodische Mängel aufweist, die letztlich für die lohnmässige 

Schlechterstellung mancher frauendominierter Tätigkeiten mitverantwortlich sind. Auch wenn die betref-

fenden Gutachten nicht den Kanton Bern betrafen, gelten die festgestellten Mängel sinngemäss auch für 

die im Kanton Bern verwendete Version der VFA. Ohne in diesem Zusammenhang auf die Details einzu-

gehen, handelt es sich im Wesentlichen um folgende problematische Sachverhalte: 
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 Die zur Anwendung gelangenden Merkmale sind nicht überschneidungsfrei. 

 Die Definition des Merkmals 'Psychische Belastung' ist einseitig und berücksichtigt zu wenig die 
typischen Eigenheiten von frauendominierten Tätigkeiten. 

 Die Merkmalsabstufungen sind zu differenziert und dadurch pseudo-objektiv. Daraus ergibt sich 
ein zu grosser Ermessensspielraum bei der Einstufung der relevanten Sachverhalte. 

Die erwähnten Mängel führen nicht zwangsläufig zu 'falschen' im Sinne von diskriminierenden Funktions-

bewertungen. Anderseits kann ein solcher Sachverhalt aber insbesondere bei diesbezüglich sensiblen 

Funktionen - z.B. bei Pflegefunktionen - nicht ausgeschlossen werden.  

Im vorliegenden Zusammenhang ist nun relevant, dass wir in den 1990er-Jahren vom Eidgenössischen 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann beauftragt wurden, ein neues Funktionsbewertungs-

instrument zu entwickeln, das die von uns kritisierten Mängel nicht aufweist (siehe Abschnitt 3).  

 

2. Das Lohnsystem des Kantons Bern 

Das Lohnsystem des Kantons Bern verwendet wie erwähnt die VFA als Basis für die Einstufung für einen 

Teil der zahlreichen und sehr verschiedenartigen Funktionen. Das Ergebnis der VFA führt in Form eines 

Punktwertes zur Zuordnung der Funktion in eine der 30 Gehaltsklassen.
14

 Die übrigen Funktionen wer-

den der als angemessen erachteten Gehaltsklasse ohne detaillierte Analyse zugeordnet. Die Gehalts-

klasse ist funktionsbezogen und unabhängig von der Person, welche die Funktion ausübt. Die verschie-

denen Funktionen sind im Katalog der Richtpositionsumschreibungen
15

 aufgeführt und zusammen-

fassend beschrieben. In diesem Katalog finden sich auch die im vorliegenden Zusammenhang unter-

suchten Pflegefunktionen. Es ist dabei allerdings nicht ersichtlich, ob jeweils eine detaillierte Analyse 

(VFA) zugrunde liegt oder ob es sich um eine nicht-analytische Zuordnung handelt.  

Jede Gehaltsklasse ist in 81 Lohnstufen (plus 8 Einstiegsstufen) gegliedert, wobei zwischen der tiefsten 

und der höchsten Lohnstufe eine Differenz von rund 60% besteht. Die Lohnstufen dienen der Berück-

sichtigung individueller, persönlicher Faktoren wie Alter, Erfahrung und Leistung, sowohl für die Erstein-

stufung bei Beginn des Anstellungsverhältnisses als auch für die spätere individuelle Lohnentwicklung. 

Diese grosse Bandbreite innerhalb der Gehaltsklassen relativiert die Wirkung der Zuordnung einer Funk-

tion in die korrekte Gehaltsklasse, weil die Differenzen zwischen den Grundgehältern von einer zur 

nächsthöheren Gehaltsklasse relativ gering sind. Diese Differenzen bewegen sich zwischen 5% und 

10%. Mit Blick auf das Gleichstellungsgesetz und die oben erläuterten Kriterien der Lohngerechtigkeit 

(die korrekte Berücksichtigung von Anforderungen und Belastungen der Tätigkeit führt zur Einstufung in 

die korrekte Gehaltsklasse), ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Regelungen zur Vergabe der auf die 

Person bezogenen Gehaltsstufen klar definiert sind und 'gerecht', d.h. einheitlich, gehandhabt werden.  

  

                                            
14  www.fin.be.ch 
15  Richtpositionsumschreibung zur Personalverordnung, Erlass des Personalamtes vom 1. Januar 2013, Auszug der 

Personalverordnung, Art. 35 
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Die vorliegende Untersuchung kann diesen Aspekt nicht berücksichtigen, weil dafür die konkreten Löhne 

(Gehaltsstufen) einer Vielzahl von Personen bekannt sein müssten. Ich beschränke mich also lediglich 

auf die Zuordnung der Funktionen zu den Gehaltsklassen. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Aspekte 

der Arbeitsmarktsituation, weil diese gemäss dem Gleichstellungsgesetz für die Bestimmung der korrek-

ten Gehaltsklasse nicht relevant sind, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass solche Aspekte für 

die kantonalbernische Gehaltsklassenzuordnung gewisser Funktionen eine Rolle gespielt haben könnten. 

 

3. Konzept Abakaba 

In der vorliegenden Untersuchung wird für die Analyse der verschiedenen Funktionen die Methode 

Abakaba verwendet.  

Abakaba (Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch) wurde im Auftrag des 

Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann entwickelt (Katz und Baitsch 1996).
16

 

In der Zwischenzeit wurde das System in verschiedensten Organisationen und Unternehmen als Basis 

für neue Lohnsysteme mit Erfolg angewendet und weiterentwickelt (Katz und Baitsch 2006).
17

 

Eine betriebswissenschaftliche deutsche Forschungsarbeit zeigt auf, dass Abakaba im deutschspra-

chigen Raum das einzige Funktionsbewertungsverfahren ist, welches die geltenden EU-Rechtsnormen 

erfüllt: "Abakaba erfüllt nicht nur die Vorschriften des europäischen Rechts, sondern bietet noch weitere 

Vorteile, die für die Auswahl dieses Instrumentes sprechen. Sowohl die (...) angestellten konzeptionellen 

Überlegungen als auch die Suche nach diskriminierungsfreieren Arbeitsbewertungsverfahren haben 

ergeben, dass Abakaba das zur Zeit ausgereifteste Verfahren im deutschsprachigen Raum ist. Es ist 

nicht nur methodisch überprüft, z.B. auf die Überschneidungsfreiheit der Kriterien, sondern auch in der 

Praxis erprobt"
18

.  

Abakaba erfasst die intellektuellen, psycho-sozialen und physischen Aspekte sowie die (Führungs-) 

Verantwortung einer Arbeitstätigkeit direkt vergleichbar und methodisch korrekt. Merkmalsüberschnei-

dungen (Konfundierungen) werden vermieden; Merkmale, die für männer- oder frauendominierte Tätig-

keiten typisch sind, sind in ausgewogener Zahl vertreten; die Messung der Merkmale erfolgt über präzise 

operationalisierte, klar definierte Skalen mit nur wenigen Stufen. Die zur Anwendung gelangenden 

Punktwerte sind systemseitig vorgegeben. Die vier erwähnten Merkmalsbereiche werden ungewichtet 

analysiert, d.h. in jedem Bereich kann die gleiche Maximalpunktzahl erreicht werden. Die zur praxis-

gerechten Lohnfindung unumgängliche, aber letztlich nicht arbeitswissenschaftlich begründbare unter-

schiedliche Gewichtung der vier Merkmalsbereiche wird erst in einem separaten, völlig unabhängigen 

Schritt vorgenommen. Konzept und Aufbau des Systems fördern die Sachbezogenheit des Beurteilungs-

prozesses sowie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
19

.  

  

                                            
16 C. Katz und C.Baitsch (1996): Lohngleichheit für die Praxis. Zürich (2. Auflage 1997; vergriffen). 
17  C. Katz und C. Baitsch (2006): Arbeit bewerten – Personal beurteilen. Lohnsysteme mit Abakaba. Zürich. 
18  Krell, Carl und Krehnke, 2001. 
19  vgl. auch www.katzundbaitsch.ch 
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Abakaba unterscheidet sich von anderen Arbeitsbewertungssystemen in verschiedener Hinsicht: 

 Abakaba verwendet arbeitswissenschaftlich begründbare Anforderungen und Belastungen als 
Merkmale und ist damit geschlechtsneutral und diskriminierungsfrei. 

 Die Merkmalsbereiche sind faktorenanalytisch voneinander unabhängig (keine Überschneidun-
gen). 

 Die Operationalisierungen (Definitionen) der Merkmale sind transparent und einfach handhabbar. 

 Die verwendeten Abstufungen sind relativ grob und daher nachvollziehbar (keine pseudo-objek-
tiven Differenzierungen) und vereinfachen damit den Bewertungsprozess und den zeitlichen Auf-
wand erheblich. 

 Die Merkmalspunktwerte sind systemseitig vorgegeben (keine Diskussionen über Punktwerte, 
sondern nur über tätigkeitsrelevante Sachverhalte). 

 Abakaba ist für sämtliche denkbaren Arbeitstätigkeiten in unterschiedlichsten Betriebsstrukturen 
anwendbar (Privatwirtschaft, Verwaltung usw.). 

 Abakaba trennt transparent zwischen Analyse der Tätigkeiten (ungewichtete Punktwerte) und 
Bewertung bzw. Lohnfindung (Merkmalsgewichtung und Überführung in eine Lohnstruktur) und 
damit zwischen arbeitswissenschaftlich begründbaren und betrieblich zu verhandelnden Aspek-
ten. 

 Die mit Abakaba erzielten Resultate lassen sich jederzeit transparent nachvollziehen. 

 Für die vorliegende Untersuchung wurden die vier Merkmalsbereiche wurden wie folgt gewichtet: 

 Intellektuelle Merkmale (I): 70 % 

 Psychosoziale Merkmale (PS): 10 % 

 Physische Merkmale (P): 5 % 

 Führungsverantwortung (F): 15 % 

Dieses Gewichtungsmodell bildet die Relationen in zeitgemässen Lohnsystemen am besten ab. Die auf 

den ersten Blick vermeintlich tiefe Gewichtung der psychosozialen und physischen Merkmale ist deutlich 

höher als in vielen anderen Funktionsbewertungssystemen. Ausserdem sind die hinter diesen Merkmals-

bereichen stehenden Einzelmerkmale wie erwähnt so konzipiert, dass das ganze Spektrum möglicher 

Anforderungen und Belastungen der unterschiedlichen Funktionen angemessen berücksichtigt werden 

kann.  

Kommentar SBK: Als wir die vorliegende Untersuchung konzipierten, mussten wir uns für ein geeignetes 

Funktionsbewertungssystem entscheiden. Wir haben uns in dieser Frage von den unabhängigen 

Arbeitswissenschaftler/innen Dr. Jürg Baillod und Marianne Schär Moser beraten lassen, die uns 

Abakaba empfohlen haben. Die Thematik der Merkmalsgewichtung war auch in unserer Projektgruppe 

nicht auf Anhieb nachvollziehbar. Christian Katz hat uns verständlich gemacht, dass in unserer Arbeits-

welt seit jeher die intellektuellen Anforderungen einer Tätigkeit für die Lohnfestlegung den grösseren 

Wert haben als andere Aspekte. Diese letztlich gesellschaftliche Norm muss auch bei der Anwendung 

von Abakaba berücksichtigt werden. Ausserdem muss sich allein schon aus untersuchungstechnischen 

Gründen die Gewichtung an die 'Berner Verhältnisse' anlehnen.     
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4. Methodische Einschränkungen 

Zunächst ist festzuhalten, dass eine Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung aus verschiedenen 

Gründen nur mit eingeschränkter Wissenschaftlichkeit und Objektivität vorgenommen werden kann: 

 Es ist retrospektiv nicht im Detail bekannt bzw. nachvollziehbar, wie die Einstufungen der 

interessierenden Funktionen im kantonalbernischen Einreihungsplan vorgenommen worden sind. 

Die Bewertungsmethode ist zwar bezüglich ihrer Grundsätze bekannt (Vereinfachte Funktions-

analyse, siehe Abschnitt 2), nicht hingegen die Modalitäten ihrer konkreten Anwendung bezüglich 

der Pflegefunktionen. Ohnehin ist anzunehmen, dass nicht sämtliche Pflegefunktionen einer 

genauen Arbeitsanalyse unterzogen, sondern dass manche Funktionen aufgrund besten Wis-

sens und Gewissens einer Gehaltsklasse zugeordnet worden sind. Unbekannt sind ferner die 

den Einstufungen zugrundeliegenden detaillierten Anforderungen und Belastungen der Funktio-

nen.  

 Eine Überprüfung kann also im vorliegenden Zusammenhang nicht mit der für den Kanton Bern 

üblichen Methode vorgenommen werden. Diese Methode (vereinfachte Funktionsanalyse) wäre 

allerdings aus unserer Sicht ohnehin ungeeignet, weil sie sich in verschiedenen Untersuchungen, 

die wir in früheren Jahren im Zusammenhang mit Lohnklagen für verschiedene Gerichte durch-

geführt haben, als methodisch mangelhaft erwiesen hat. Sie birgt insbesondere für Funktionen, 

die sich durch erhöhte psychosoziale Anforderungen und Belastungen auszeichnen, methodisch 

bedingtes Diskriminierungspotenzial (siehe auch Abschnitt 2). 

 Ein weiteres, von den oben aufgeführten Aspekten unabhängiges Problem besteht darin, dass 

eine arbeitswissenschaftliche Analyse interessierender Funktionen nie isoliert für diese Funktio-

nen allein durchgeführt werden kann, sondern immer im Vergleich mit anderen Funktionen vor-

genommen werden muss, deren Einstufungen als korrekt betrachtet werden. Diesbezüglich 

besteht nun die Problematik darin, dass es detaillierter Informationen der zu untersuchenden 

Funktionen bedarf, um sie analysieren zu können. Im Falle der Pflegefunktionen können die Ver-

treterinnen der Auftraggeberin (SBK) diese Informationen zur Verfügung stellen, bezüglich der 

ebenfalls zu untersuchenden Vergleichsfunktionen ist es hingegen schwieriger, die notwendigen 

Informationen zu bekommen. 

 Damit zusammenhängend muss dem Umstand Beachtung geschenkt werden, dass aufgrund der 

Interessenlage der Auftraggeberin die Tendenz besteht, die Pflegefunktionen hoch einzustufen, 

während eventuell die Anforderungen und Belastungen der Vergleichsfunktionen in Ermangelung 

der Detailkenntnisse tendenziell unterschätzt werden könnten. 

 Es ist im Rahmen der gegebenen Bedingungen nicht möglich, 'korrekte', frankengenaue Löhne 

für konkrete Personen zu ermitteln. Es kann lediglich festgestellt werden, innerhalb welcher 

Bandbreiten (Gehaltsklassen) sich die Löhne der verschiedenen Funktionen bewegen sollten. Da 

es den verschiedenen Institutionen unbenommen ist, die Handhabung der Lohnfestlegung inner-

halb der Gehaltsklasse (Lohnstufe) nach eigenen Regeln vorzunehmen, und sich die Gehalts-

klassen frankenmässig über weite Teile überschneiden, könnte es beispielsweise vorkommen, 

dass die Funktion einer konkreten Person gemäss unseren Analyseergebnissen momentan in 

einer zu tiefen Gehaltsklasse eingestuft ist, innerhalb dieser Gehaltsklasse hingegen in einer ver-

gleichsweise zu hohen Stufe, sodass der effektive Lohn unter Umständen sogar 'zu hoch' sein 

könnte. 
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5. Untersuchungskonzept 

In Anbetracht und unter Berücksichtigung der oben aufgeführten methodischen Einschränkungen haben 

wir uns für das im Folgenden detailliert beschriebene Untersuchungskonzept entschieden. 

 5.1 Projektgruppe 

Seitens des SBK Bern wurde eine Projektgruppe eingesetzt, geleitet durch Dr. Barbara Dätwyler, 

Projektleiterin, Präsidentin SBK Bern. Die übrigen Mitglieder der Projektgruppe sind diplomierte 

Pflegefachfrauen mit langjähriger Berufserfahrung und einschlägigen Zusatzausbildungen: Sonja 

Bezzola, Dimitrina Dimova, Kathrin Hauser, Pia Hirsbrunner und Ursula Lädrach. 

Kommentar SBK: Wegleitend war die Praxiserfahrung der Mitglieder in allen Versorgungsbereichen, 

unterschiedlichen Funktionen und Kaderstufen, sowie die Spezialisierungen und Kenntnisse der histo-

rischen Entwicklung der Pflegeberufe und der Bildungsreform. 

 

 5.2 Auswahl der Pflegefunktionen 

In dieser Projektgruppe wurden unter meiner Moderation die folgenden Pflegefunktionen einer Ana-

lyse mit Abakaba unterzogen (in Klammern die Bezeichnungen in den Richtpositionsumschreibungen 

des Kantons Bern20): 

 Pflegeassistent/in (Pflegeassistent/in) 

 Fachangestellte/r Gesundheit (FA SRK II) 
Kommentar SBK: Die FaGe-Ausbildung ist ein neues Berufsprofil, das in Bezug auf den 
Umfang der Pflegeausbildung nicht der bisherigen FA SRK II entspricht, aber gehalts-
klassenmässig im Kanton Bern der FA SRK II gleichgestellt ist. 

 Pflegefachperson HF (Dipl. Krankenschwester/-pfleger DN II etc.) 
Kommentar SBK: Für die Berufspraxis gleichwertige Ausbildungsinhalte werden auch an 
Fachhochschulen angeboten, wobei in der Deutschschweiz der Anteil an FH-Absol-
vent/innen auf 10% der Pflegefachpersonen begrenzt ist. Deshalb haben wir für die vorlie-
gende Untersuchung das Niveau der höheren Fachschule (HF) als Bewertungsgrundlage 
gewählt.   

 TOA (TOA) 
Kommentar SBK: Gemäss neuer Bildungssystematik ist die TOA-Ausbildung auf dem 
Niveau der höheren Fachschule die einzig mögliche Ausbildung für Operationspflege. 

 Pflegefachperson HF IPS / Anästhesie (Dipl. Krankenschwester/-pfleger mit Zusatzaus-
bildung IKP etc.) 

 Stationsleitung mit wenig Pflegeanteil, grosse Station (Stationsschwester/-pfleger) 

 Stationsleitung mit grösserem Pflegeanteil, kleine Station (Stationsschwester/-pfleger) 
Kommentar SBK: In der Berufspraxis sind die Pflegeanteile von Stationsleitungen sehr 
unterschiedlich. Bei höherem Pflegeanteil erhöhen sich die psychosozialen und physischen 
Anforderungen und Belastungen, weshalb wir zwei Varianten von Stationsleitungen unter-
scheiden. 

  

                                            
20  Richtpositionsumschreibung zur Personalverordnung, Erlass des Personalamtes vom 1. Januar 2013, Auszug der 

Personalverordnung, Art. 35 
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 Pflegedienstleitung / Leitung Pflegesektor (Oberschwester) 
Kommentar SBK: Obwohl die Bezeichnung Oberschwester vielerorts nicht mehr üblich ist, 
findet sie in den Richtpositionsumschreibungen des Kantons Bern immer noch Verwendung 
für die Leitungsfunktion von Pflegesektoren.  

 Pflegedienstleitung in mittelgrosser Institution (Leiter/in Pflegedienst II) 

 Pflegedienstleitung in Grossspital (Leiter/in Pflegedienst I) 

 

Kommentar SBK: In den Richtpositionsumschreibungen des Kantons Bern sind ausser den oben 
genannten Funktionen weitere Pflegefunktionen aufgeführt. Wir haben uns auf die wesentlichen 
Funktionen beschränkt. Auf die Berücksichtigung der Funktion Pflegeexpert/in haben wir ver-
zichtet, weil diese in drei verschiedenen Gehaltsklassen aufgeführt ist, wobei nicht ersichtlich ist, 
inwiefern sich die Anforderungen und Belastungen unterscheiden, weshalb sie mit Abakaba im 
Rahmen der vorliegenden Studie nicht analysiert werden konnten. Weitere, in der Praxis rele-
vante Funktionen wie Ausbildungsverantwortliche/r, Leiter/in Ausbildung oder Berufsbilder/in 
haben wir nicht analysiert, weil sie in den kantonalen Richtpositionsumschreibungen nicht 
gesondert aufgeführt sind. 

 

 5.3 Kalibrierung von Abakaba 

Um das Untersuchungsinstrument Abakaba zu kalibrieren, d.h. eine korrekte Formel für die Umrech-

nung der Punktwerte in die Gehaltsklassensystematik des Kantons Bern vornehmen zu können, 

mussten vorerst zahlreiche andere, sehr verschiedenartige Funktionen (Vergleichsfunktionen) eben-

falls mit Abakaba analysiert werden. Wesentliche Auswahlkriterien waren die Eindeutigkeit der Richt-

positionsumschreibungen sowie meine Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit gleichen Funktionen 

aus anderen Verwaltungen bezüglich der für Abakaba relevanten Kriterien. Die folgenden Funktionen 

schienen für den Untersuchungszweck am besten geeignet zu sein: 

 

   Berufsarbeiter/in (3 Varianten) 

 Bibliotheksleiter/in 

 Förster/in 

 Forstwart-Vorarbeiter/in 

 Forstwart/in 

 Gruppenchef/in Polizei 

 Hausdienstleiter/in  

 Laborant/in  

 Leitung Schulsekretariat 

 Mitarbeiter Sicherheitsdienst  

 MTRA (Medizinisch-technische/r Radiologie-Assistent/in) 

 Personalassistent/in  

 Polizist/in (2 Varianten) 

 Physiotherapeut/in 

 Psycholog/in 
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In einem nächsten Schritt wurde Abakaba so eingestellt, dass mithilfe einer Umrechnungsformel die 

jeweils korrekte Gehaltsklasse des kantonalbernischen Lohnsystems ermittelt werden kann.   

 

Abakaba 
Gehaltsklasse 

Kanton Bern 

von bis  

     

3 23 1 

24 44 2 

45 65 3 

66 86 4 

87 107 5 

108 128 6 

129 149 7 

150 170 8 

171 191 9 

192 212 10 

213 233 11 

234 254 12 

255 275 13 

276 296 14 

297 317 15 

318 338 16 

339 359 17 

360 380 18 

381 401 19 

402 422 20 

423 443 21 

444 464 22 

465 485 23 

486 506 24 

507 527 25 

  

 Sekretär/in (2 Varianten) 

 Sozialarbeiter/in (2 Varianten) 

 Sozialpädagog/in  

 Telefonist/in  

 Werkstattleiter/in  

 Zeichner/in 

 Zivilstandsbeamte/r 
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Die durchschnittliche Gehaltsklassendifferenz zwischen den Einstufungen gemäss Abakaba und 

kantonalen Einstufungen für die untersuchten Funktionen beträgt 0.04 Gehaltsklassen. Diese durch-

schnittliche Differenz (Mittelwert) war wegleitend für die oben erwähnte Kalibrierung, indem die For-

mel für die Umrechnung der Abakaba-Punkte in die Gehaltsklassen aus methodischen Gründen so 

gewählt werden musste, dass die durchschnittliche Differenz möglich gering ausfällt. Die Gehalts-

klassen stimmen im Einzelfall allerdings lediglich bei 9 der 27 Vergleichsfunktionen genau überein 

(33%), bei 21 Funktionen (78%) beträgt die Gehaltsklassendifferenz zwischen -1 und +1. Bei 2 Funk-

tionen mit Gehaltsklassendifferenz -2 bzw. +2 liegt das Abakaba-Ergebnis um lediglich 4 bzw. 5 

Punkte von der nächsttieferen bzw. nächsthöheren Gehaltsklassengrenze entfernt. Werden diese 

Abweichungen ebenfalls als -1 bzw. +1-Gehaltsklassendifferenz toleriert, beträgt der Anteil der Funk-

tionen mit Gehaltsklassendifferenz zwischen -1 und +1 85%. Die einzelnen Gehaltsklassendifferenzen 

der Vergleichsfunktionen sind letztlich auf die erwähnten methodischen Einschränkungen zurückzu-

führen und sind deshalb im Einzelnen nicht nachvollziehbar (siehe Abschnitt 4). Aufgrund dieser 

Sachlage ist im Hinblick auf die Interpretation der Untersuchungsergebnisse (Pflegefunktionen) davon 

auszugehen, dass eine Abweichung um minus bzw. plus 1 Gehaltsklasse als zufällig betrachtet wer-

den muss. 

Kommentar SBK: Die beschriebene Kalibrierung ist als untersuchungstechnisch notwendiger Schritt 

zu verstehen. Die Analyseergebnisse der Vergleichsfunktionen sind nicht geeignet, im Einzelnen 

inhaltlich interpretiert zu werden. Deshalb sind sie im vorliegenden Bericht nicht im Detail aufgeführt. 

 

6. Analyse der Pflegefunktionen 

Im Folgenden sind die Abakaba-Analyseergebnisse aufgeführt: 

I Intellektuelle Anforderungen und Belastungen 
PS Psychosoziale Anforderungen und Belastungen 
P Physische Anforderungen und Belastungen 
F Führungsverantwortung 

 

 I PS P F Total gewichtet 

Fachangestellte/r Gesundheit 50 150 155 0 231 

Pflegeassistent/in 35 120 135 0 173 

Pflegedienstleitung (Grossspital) 125 120 40 150 496 

Pflegedienstleitung (Leitung Pflegesektor) 115 160 50 110 462 

Pflegedienstleitung (Mittelgrosse Institution) 115 135 40 130 462 

Pflegefachperson HF 80 190 150 20 342 

Pflegefachperson HF (IPS / Anästhesie) 85 215 160 20 368 

Stationsleitung (mit grösserem Pflegeanteil, 
kleine Station) 

100 180 150 70 424 

Stationsleitung (wenig Pflegeanteil, grosse Sta-
tion) 

100 130 50 90 396 

TOA (OPS) 80 175 225 20 351 
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Da Abakaba bezüglich der Zusammensetzung und Bepunktung der Einzelmerkmale kein öffentlich 

zugängliches Instrument ist, können die Einstufungen der Einzelmerkmale an dieser Stelle nicht im Detail 

dargestellt werden. Sämtliche Einstufungen wurden in der Projektgruppe nach bestem Wissen und 

Gewissen vorgenommen. 

Unter Anwendung der in 5.3 genannten, aufgrund der Analyseergebnisse der Vergleichsfunktionen erar-

beiteten Umrechnungsformel ergeben sich für die untersuchten Pflegefunktionen folgende Ergebnisse 

(Reihenfolge gemäss Abakaba-Punkten): 

 

 Abakaba- Gehaltsklasse Gehaltsklasse Differenz 
 Punkte Kanton Bern gemäss Abakaba Gehaltsklassen 

Pflegeassistent/in  173 9 9 0 

Fachangestellte/r Gesundheit  231 13 (Anlaufstufe)
21

 11 -2 

Pflegefachperson HF  342 15 17 2 

TOA  351 17 17 0 

Pflegefachperson HF (IPS / Anästhesie)  368 17 18 1 

Stationsleitung (wenig Pflegeanteil, grosse 
Station) 396 18 19 1 

Stationsleitung (mit grösserem Pflegeanteil, 
kleine Station)  424 18 21 3 

Pflegedienstleitung (Leitung Pflegesektor)  462 20 22 2 

Pflegedienstleitung (Mittelgrosse Institution)  462 23 22 -1 

Pflegedienstleitung (Grossspital)  496 24 24 0 

 

Die durchschnittliche Gehaltsklassendifferenz der Vergleichsfunktionen zwischen den Einstufungen 

gemäss Abakaba und kantonalen Einstufungen für die untersuchten Pflegefunktionen beträgt 0.8 

Gehaltsklassen. Ohne Berücksichtigung der aktuell zu hoch eingestuften Funktion Fachangestellte/r 

Gesundheit ergibt sich sogar eine durchschnittliche Differenz von 1.11 Gehaltsklassen.  

 

7. Interpretation 

Aufgrund der geringen Anzahl untersuchter Funktionen muss die durchschnittliche Differenz zwischen 

den Gehaltsklassen zwar vorsichtig interpretiert werden. Sie weist aber auf eine tendenzielle Unter-

bewertung der Pflegefunktionen hin, auch wenn dies nicht für sämtliche Funktionen zutrifft. 

  

                                            
21

  Es kommt die Anlaufstufe der Gehaltsklasse 13 zur Anwendung, was frankenmässig in etwa der Gehaltsklasse 11 / Stufe 0 

entspricht. Ausserdem ist diese Einstufung provisorisch 
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Unter Berücksichtigung des in 5.3 genannten 'Toleranzbereiches' von plus / minus einer Lohnklasse kön-

nen die kantonalbernischen Einstufungen folgender Funktionen als unproblematisch gelten: 

 Pflegeassistent/in  

 TOA (OPS)  

 Pflegefachperson HF (IPS / Anästhesie)  

 Stationsleitung (wenig Pflegeanteil)  

 Pflegedienstleitung (Mittelgrosse Institution)  

 Pflegedienstleitung (Grossspital)  

Fachangestellte/r Gesundheit 

Die Funktion Fachangestellte/r Gesundheit ist im kantonalbernischen Einreihungsplan um mindestens 

eine Gehaltsklasse zu hoch eingestuft. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass für dieses relativ 

neue Ausbildungsprofil die fachlichen Anforderungen tiefer sind als für die frühere so genannte FA SRK-

Ausbildung, die nicht direkt nach der obligatorischen Schulzeit begonnen werden konnte, aber heute 

durch die Fachangestellte/r Gesundheit teilweise ersetzt wird.  

Kommentar SBK: Dieses Ergebnis widerspiegelt unsere Erfahrung, dass Fachangestellte Gesundheit in 

der Praxis häufig für Pflegetätigkeiten eingesetzt werden, für die das Ausbildungsprofil eigentlich nicht 

ausreicht. 

Pflegefachperson HF 

Die Funktion Pflegefachperson HF ist im kantonalbernischen Einreihungsplan um mindestens eine 

Gehaltsklasse zu tief eingestuft. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass für dieses relativ neue 

Ausbildungsprofil die fachlichen Anforderungen deutlich höher sind als für die frühere so genannte DN2-

Ausbildung, die durch die Ausbildungen an den höheren Fachschulen ersetzt wurde.  

Kommentar SBK: Dieses Ergebnis zeigt den Anpassungsbedarf der kantonalen Richtpositionsum-

schreibungen auf, welche weder die Tertiarisierung der Pflegestudiengänge noch die höheren Anforde-

rungen in der Berufspraxis berücksichtigt.  

Pflegedienstleitung (Leitung eines Pflegesektors ) 

Die Funktion Pflegedienstleitung (Leitung eines Pflegesektors) ist im kantonalbernischen Einreihungsplan 

um mindestens eine Gehaltsklasse zu tief eingestuft. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass 

diese Funktion anforderungsmässig auf der Funktion Pflegefachperson HF aufbaut, sodass die Unter-

suchungseffekte mit der Funktion Pflegefachperson HF vergleichbar sind. 

Stationsleitung (mit Pflegeanteil, kleine Station). 

Um mindestens zwei Gehaltsklassen zu tief eingestuft ist die Funktion Stationsleitung (mit Pflegeanteil, 

kleine Station). Dies ist darauf zurückzuführen, dass im kantonalbernischen Einreihungsplan für die Ein-

stufung der Stationsleitung der Pflegeanteil nicht berücksichtigt wird. 

Kommentar SBK: Dieses Ergebnis zeigt auf, dass eine Berücksichtigung des psychosozial und physisch 

anspruchsvollen Pflegeanteils bei der Einstufung von Stationsleitungen notwendig ist.  
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8. Auswirkung von Fachhochschulausbildungen auf die Gehaltsklasseneinstufungen 

Wie in Abschnitt 5.2 dargestellt, gehen wir für die vorliegende Untersuchung bezüglich der fachlichen 

Anforderungen der Pflegefunktionen (ausgenommen Fachangestellte/r Gesundheit) jeweils vom Niveau 

der Höheren Fachschule (HF) aus. Würde für die betreffenden Funktionsbewertungen das Fachhoch-

schulniveau berücksichtigt, lägen die resultierenden Gehaltsklassen jeweils um 2 Klassen höher, weil das 

Ausbildungsniveau für die resultierende Einstufung in sämtlichen Lohnsystemen ein relativ hohes 

Gewicht hat. 

Kommentar SBK: Dieses Ergebnis widerspiegelt das Dilemma bei der Gehaltseinreihung der Funktion 

diplomierte Pflegefachfrau/-mann, welche auf zwei unterschiedlichen Ausbildungsniveaus gelehrt wird. 

Die AbsolventInnen der Fachhochschule müssten demnach zwei Gehaltsklassen höher eingestuft wer-

den als die AbsolventInnen der Höheren Fachschule. Dies, obwohl die Anforderungen und Belastungen 

in der Praxis gleichwertig sind. Demgegenüber müssen gemäss Gleichstellungsgesetz (gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit) die Gehaltsklassen von Pflegefachpersonen HF und FH identisch sein (bei gleicher Funk-

tion).  

Die Bewertung nach Abakaba ergibt für die Funktion Pflege HF mindestens 1 Gehaltsklasse mehr, also 

16-17, für die Funktion Pflege FH dagegen 18. Damit zum einen gegenüber den Absolvent/innen der 

Fachhochschule bezüglich höherem Ausbildungsniveau und zum anderen dem Gleichstellungsgesetz in 

der Berufspraxis einigermassen Genüge getan werden kann, monieren wir die Einreihung der Pflege FH 

und HF in die Gehaltsklasse 17. Das Dilemma der Einreihung der Diplome HF und FH für gleichwertige 

Funktionen setzt sich in den höheren Funktionen fort, zum Beispiel bei StationsleiterInnen, Pflegedienst-

leiterInnen usw.  

 

9. Gehaltsklassenforderungen des SBK Bern 

Gemäss den Ergebnissen nach Abakaba und unter Berücksichtigung der Erwägungen unter Kapitel 8 

ergeben sich für den SBK Bern die folgenden Einreihungsforderungen: 

Pflegeassistent/in / Pflegeassistent/in 

Geforderte Gehaltsklasse: 9, CHF 4'201.55
22

 (unverändert) 

Fachangestellte/r Gesundheit 

Geforderte Gehaltsklasse: 13, CHF 4'481.85 (unverändert, mit minus 10 Anlaufstufen) oder 11 (-2), CHF 

4'491.30 (ohne Anlaufstufe, entspricht in etwa bisheriger Einstufung GK 13 mit Anlaufstufe) 

Pflegefachperson HF/FH 

Geforderte Gehaltsklasse: 17 (+2), CHF 5'776.35 (Begründung: Berücksichtigung des Anteils an Fach-

hochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

  

                                            
22 Gehaltsklassentabelle ab 01.01.2013 Kantonspersonal, Grundgehalt (Lohnstufe 0), Monatsgehalt, ohne 13. Monatsgehalt, ohne 

Sozialzulagen 
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TOA 

Geforderte Gehaltsklasse: 17, CHF 5'776.35  (unverändert) 

Pflegefachperson HF (IPS / Anästhesie) 

Geforderte Gehaltsklasse: 18 (+1), CHF 6'061.25 (Begründung: Berücksichtigung des Anteils an Fach-

hochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

Stationsleitung (wenig Pflegeanteil, grosse Station) 

Geforderte Gehaltsklasse: 19 (+1), CHF 6'368.90 (Begründung: Berücksichtigung des Anteils an Fach-

hochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

Stationsleitung (mit grösserem Pflegeanteil, kleine Station) 

Geforderte Gehaltsklasse: 20 (+2), CHF 6'700.45 (Begründung: Berücksichtigung des Pflegeanteils sowie 

Anteil an Fachhochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

Pflegedienstleitung (Leitung Pflegesektor) 

Geforderte Gehaltsklasse: 22 (+2), CHF 7'438.70 (Begründung: Berücksichtigung des Anteils an Fach-

hochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

Pflegedienstleitung (Mittelgrosse Institution) 

Geforderte Gehaltsklasse: 23, 7'847.65 (unverändert) 

Pflegedienstleitung (Grossspital) 

Geforderte Gehaltsklasse: 25 (+1), CHF 8'749.95 (Begründung: Berücksichtigung des Anteils an Fach-

hochschulabsolvent/innen und des Gleichstellungsgesetzes) 

 

10. Individuelle Einstufungen innerhalb der Gehaltsklassen (Gehaltsstufen) 

Wie bereits in Abschnitt 2 dargestellt, ist die anforderungsgerechte Gehaltsklasseneinstufung eine not-

wendige, aber im Einzelfall leider nicht hinreichende Voraussetzung für gleichstellungsgerechte Löhne, 

weil der individuelle Lohn zusätzlich durch die Gehaltsstufe definiert ist. Es war nicht Gegenstand der 

vorliegenden Untersuchung, die Regelungen der einzelnen Institutionen bezüglich der Handhabung der 

Gehaltsstufen zu berücksichtigen. Es ist entscheidend, dass diese Regelungen einheitlich und nachvoll-

ziehbar sind. Festgelegt werden müssen: 

 Die Anrechnung von Berufs- bzw. Erfahrungsjahren bei Funktionseintritt 

 Die Gewährung eines jährlichen Lohnstufenanstiegs bei 'normaler' Leistung 

 Die Gewährung eines überdurchschnittlichen Lohnstufenanstiegs bei überdurchschnittlicher  

Leistung 

Kommentar SBK: Wir könnten uns in einem nächsten Projekt mit dieser Thematik auseinandersetzen und 

diesbezügliche Empfehlungen oder Richtlinien erarbeiten. 
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VI  Fazit und Ausblick des SBK Bern 

Als wichtigstes Ergebnis gilt festzuhalten, dass die Einreihung der Funktion „diplomierte Pflegefachfrau/-

mann“ in die Gehaltklasse 15 nicht mehr akzeptabel ist.  

Betreffend Einreihung der Diplomstufe Pflege ergeben die parallelen Abschlüsse auf Stufe tertiär A und B 

tatsächlich Ungereimtheiten, die nur in Annäherung an die Lohngerechtigkeit gelöst werden können. Mit 

der Einreihung in die Gehaltsklasse 17, wie wir es vorschlagen, würde der Tertiarisierung der Ausbildung 

grösstenteils Rechnung getragen - knapp in Bezug auf die Fachhochschulabsolvent/innen, aber richtig 

mit Blick auf die Gleichwertigkeitsgerechtigkeit in der Berufspraxis. 

Die Ergebnisse bei den höheren Funktionsstufen folgen - entsprechend der Bewertung des Ausbildungs-

niveaus - der Grundausbildung. Wir haben unsere Einreihungsforderungen logisch abgeleitet. 

Das relativ tiefere Ergebnis bei der Einreihung der „Fachangestellten Gesundheit“ legt die Überprüfung 

des Berufsprofils nahe. Entweder sollte das Ausbildungsniveau der pflegerischen Anteile angehoben 

oder die Berufspraxis dem aktuellen Ausbildungsprofil angepasst werden. Die zugewiesene Verantwor-

tung im Berufsalltag darf nicht höher sein als im Ausbildungsprofil vorgesehen.  

Mit der Studie von Barbara Zimmermann (s. oben) und unserer Analyse liegen Daten vor, welche die 

Anpassung der Gehaltsordnung an die Anforderungen in den Gesundheitsberufen, und insbesondere in 

der Pflege, dringend nahelegen. Wir erwarten, dass der Kanton in seiner Versorgungspflicht gegenüber 

der Bevölkerung den personellen Aspekt in genügendem Mass würdigt und entsprechend handelt. Der 

aktuelle Spardruck kann kein Argument gegen die erwähnten Forderungen sein, weil verlorene Qualität 

und zu wenig und nicht ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal letztlich teurer zu stehen kommen als 

eine stabile Profession, qualitativ hoch stehende Leistungen und befriedigte Berufstätige, die mit Inter-

esse und Ausdauer ihrer Sache dienen. 

Der SBK Bern wird sich konsequent dafür einsetzen, dass die Löhne seiner Mitglieder den ausge-

wiesenen Erfordernissen angepasst werden. Der seit 1997 unveränderte kantonale Einreihungsplan 

(Richtpositionsumschreibungen) muss umgehend den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden. 

Unabhängig davon empfehlen wir den arbeitgebenden Institutionen, unsere Forderungen umzusetzen. 



 

Anhang I 
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Anhang II 

 


